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Die Folgen des Kriegs zwischen den USA und dem Iran für un-

sere Wirtschaft sind nicht von der Hand zu weisen. Die Bundes-

regierung halbierte kürzlich die eigene Wachstumsprognose auf 

0,5 %. Und je länger der Krieg dauert, desto massiver werden 

die Bremsspuren. Im Extremfall droht eine erneute Rezession.  

Um die Risiken für die deutsche Wirtschaft einzudämmen, kam 

zuletzt aus der SPD-Fraktion der Vorstoß, dass man die grund-

gesetzliche Schuldenbremse aussetzen könnte, um den ökono-

mischen Schock abzufedern. Der sozialdemokratische Frakti-

onsvorsitzende Matthias Miersch sah es in einem Interview als 

Pflicht der Regierung, „einen Zusammenbruch unserer Wirt-

schaft zu verhindern“. In aller Fairness gegenüber Miersch sei 

angemerkt, dass er die Lockerung als Ultima Ratio „für den 

schlimmsten Fall“ ins Gespräch brachte. 

Falsches Signal zur falschen Zeit 

Dennoch: In dieser Phase bereits von einem drohenden „Zu-

sammenbruch“ zu sprechen, erscheint – gelinde gesagt – etwas 

schrill. Die Lage ist ernst. Aber eine Notlage liegt nicht vor. Und 

die wäre laut Grundgesetz notwendig, um die Schuldenbremse 

zu lockern. Das weiß auch die Regierung. Wie könnte sie sonst 

Mittel zur Verfügung stellen, um eine ziemlich sinnfreie Sprit-

preisbremse zu finanzieren, wenn gerade ein potenzieller Not-

stand vor der Tür lauert? Gut, dass der Kanzler Friedrich Merz 

dem Ansinnen einer Schuldenbremsenlockerung 2.0 sogleich 

eine Absage erteilt hat. Denn jetzt schon über die Lockerung der 

Schuldenregel zu spekulieren, verstärkt nur die ohnehin grassie-

rende Erwartung, dass der Staat jedes Problem für seine Bürge-

rinnen und Bürger löst. Wie jüngst vorgemacht mit dem Versuch, 

die Treibstoffpreise zu begrenzen.  

 
 

Der Krieg  
belastet unsere 
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Mit Schulden lassen sich eben nicht alle Probleme lösen, und 

wenn überhaupt, dann nur vorübergehend. Denn der Punkt, an 

dem die steigende Zinslast andere Staatsausgaben verdrängt, 

ist unausweichlich. Er kommt eher früher als später, wenn die 

Regierenden keinen festen Reformwillen beweisen. Eine 

„Rundum-sorglos“-Politik inklusive nimmer endendem Drehen 

an der Schuldenschraube unterwandert die Bereitschaft in der 

Bevölkerung, notwendigen Reformen Verständnis entgegenzu-

bringen. Und die täten gerade jetzt dringend not – beispielsweise 

in Anbetracht der bevorstehenden Ruhestandswelle der Boo-

mer-Generation in den Sozialversicherungssystemen. Die Poli-

tik sollte bei Bürgern und Bürgerinnen für die Notwendigkeit von 

Reformen werben, statt immer wieder das Füllhorn über sie aus-

zugießen. Bereits jetzt erreichen die Fehlbeträge in den öffentli-

chen Haushalten eine vergleichbare Höhe wie bei den echten 

Notfällen der Finanzkrise und Pandemie (siehe Abb. 1). 

Die Schuldenbremse existiert ohnehin schon nicht mehr 

Dabei ist es ein Euphemismus, überhaupt noch von einer Schul-

denbremse zu sprechen. Denn die Modifizierung der zuvor har-

ten Schuldenbremse im Frühjahr 2025 war weniger eine Reform 

als eine Demontage. Als langjähriger Verfechter einer Reform 

des alten Mechanismus muss ich zerknirscht konstatieren, dass 

die große Koalition das Kind mit dem Bade ausgeschüttet hat. 

Denn während es durchaus angebracht wäre, für Investitionen, 

etwa in Infrastruktur, Kredite aufzunehmen – jede Unternehme-

rin macht das Gleiche! – ist die massive Verschuldung für die 

Verteidigungsausgaben nicht gerechtfertigt.  

Selbst wenn wir mantraartig wiederholen, wir müssten in unsere 

Wehrhaftigkeit „investieren“: Verteidigungsausgaben sind Kon-

sumausgaben und keine Investitionen. Eine Investition zeichnet 

aus, dass die Ausgaben heute zu zusätzlichen Einnahmen in der 

Zukunft führen, die dann den Schuldendienst abdecken können. 

Für Rüstungsgüter trifft das nicht zu. Dazu kommt, dass bei der 

Reform der Schuldenbremse beschlossen wurde, dass Verteidi-

gungsausgaben von mehr als 1 % des Inlandsprodukts über 

Schulden finanziert werden dürften. Aber Deutschland war ja 

schon bei 2 % angelangt. Die Regierung hat sich also einfach 

nochmal einen Freibrief für Schulden in Höhe von 1 % des BIP 

ausgestellt.  

Die Staatsquote, also der Anteil der öffentlichen Ausgaben inklu-

sive Sozialversicherungen, liegt schon heute bei mehr als 50 % 

(siehe Abb. 2). Helmut Kohl hat einmal plakativ zu Protokoll ge-

geben, dass jenseits von 50 % Staatsquote der Sozialismus be-

ginne. Das ist sicher eine Übertreibung, aber als Warnung, dass 

wir in die falsche Richtung unterwegs sind, sollte es uns doch 

dienen. Wir haben das „Unglück“, dass wir uns dank sparsamer 

Regierungen in der Vergangenheit heute mehr Schulden leisten 

können als vergleichbare Länder (siehe Abb. 3). Aber wie lange 

noch? Wie sicher ist das AAA-Top-Rating der Bundesrepublik? 

Lassen Sie uns die Grenzen nicht austesten! 

Echte Reformen 
statt fiskalischer 
Pflästerchen! 
 
 

Abb. 1: Haushaltssaldo 
Gesamtstaat (% des BIP) 

 
Quelle: IWF, LBBW Research 

 
 

Abb. 2: Staatsquote  
(% des BIP) 

 
Quelle: IWF, LBBW Research 

 

 

Abb. 3: Staatsschulden 
(% des BIP, 2025)  

 

Quelle: IWF, LBBW Research 
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